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triebs zu verstehen, die sowohl durch eine 
Verringerung der sächlichen Betriebsmit-
tel als auch durch eine Einschränkung der 
Zahl der Arbeitnehmer bedingt sein kann. 
Eine Betriebsänderung in der Form der 
Betriebseinschränkung kann auch durch 
einen bloßen Personalabbau unter Beibe-
haltung der sächlichen Betriebsmittel er-
folgen, sofern hiervon ein erheblicher Teil 
der Belegschaft betroffen ist. Das be-
stimmt sich nach der Rechtsprechung des 
BAG grundsätzlich nach den Zahlengrö-
ßen des § 17 Abs. 1 KSchG, jedoch mit der 
Maßgabe, dass von dem Personalabbau 
mindestens 5 Prozent betroffen sein müs-
sen.

Eine Betriebsänderung kann gemäß § 111 
Satz 3 Nr. 1 BetrVG auch durch eine Ein-
schränkung eines wesentlichen Betriebs-
teils bedingt sein. Wesentlich ist ein Be-
triebsteil bei einer quantitativen 
Betrachtung, wenn in ihm ein erheblicher 
Teil der Gesamtbelegschaft beschäftigt 
wird. Maßgeblich sind auch insoweit die 
Zahlenwerte des § 17 Abs. 1 KSchG. Bei 
der Prüfung, wann die Einschränkung ei-
nes so näher bestimmten wesentlichen Be-
triebsteils ihrerseits „erhebliche Teile der 
Belegschaft“ betrifft, können indes die 
Zahlenwerte des § 17 Abs. 1 KSchG nicht 
bezogen auf den Betriebsteil zu Grunde 
gelegt werden. Ansonsten käme es zu er-
heblichen Verzerrungen, je nachdem, ob 
der Personalabbau nur einen wesentli-
chen Betriebsteil oder den gesamten Be-
trieb betrifft. Diese Ungereimtheiten kön-
nen vermieden werden, indem man die 
Einschränkung eines wesentlichen Be-
triebsteils im Sinne des § 111 Satz 3 Nr. 1 
BetrVG nur dann bejaht, wenn sie wesent-
liche Nachteile für erhebliche Teile der Be-
legschaft des Gesamtbetriebs zur Folge 
haben kann, ohne dass es darauf an-
kommt, ob die von den Nachteilen betrof-
fenen Arbeitnehmer solche des einge-
schränkten Betriebsteils sind oder in 
anderen Teilen des Gesamtbetriebs be-
schäftigt sind.

In Kleinbetrieben mit bis zu 20 Arbeitneh-
mern kann jedoch nicht ohne weiteres auf 
die Zahlengrenzen des § 17 Abs. 1 KSchG 
zurückgegriffen werden. Diese Bestim-
mung setzt voraus, dass im Betrieb mehr 
als 20 Arbeitnehmer beschäftigt werden.
Im Schrifttum ist umstritten, ab welcher 
Größenordnung ein Personalabbau in 
Kleinbetrieben eine beteiligungspflichtige 
Betriebsänderung darstellt. Teilweise 
wird die Auffassung vertreten, die Zah-
lenwerte des § 17 Abs. 1 KSchG seien fort-
zuschreiben, so dass eine Betriebsände-

rung vorliege, wenn 30 Prozent bzw. ein 
Drittel der Belegschaft entlassen werde. 
Nach anderer Auffassung ist der Schwel-
lenwert des § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KSchG 
zu halbieren, mit der Folge, dass in Klein-
betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten ein 
erheblicher Teil der Belegschaft von einer 
Betriebsänderung betroffen ist, wenn 
mindestens drei Arbeitnehmer betriebs-
bedingt ausscheiden.

Diese Auffassungen berücksichtigen al-
lerdings nicht genügend den Zweck der 
bereits im Jahre 2001 in Kraft getretenen 
Änderung des § 111 BetrVG und den 
Regelungszusammenhang mit der Er-
zwingbarkeit eines Sozialplans bei einem 
bloßen Personalabbau (§ 112a Abs. 1 Satz 1 
BetrVG).

Die Gesetzesbegründung zum Betriebs-
verfassungs-Reformgesetz macht deutlich, 
dass mit der Anknüpfung des Schwellen-
werts in § 111 Satz 1 BetrVG an die Unter-
nehmensgröße an den Tatbestandsvor-
aussetzungen für das Vorliegen einer 
konkreten Betriebsänderung nichts geän-
dert werden sollte. Es war gerade nicht 
Zweck der Gesetzesänderung, für Arbeit-

nehmer in Kleinbetrieben die Anforde-
rungen an eine Betriebsänderung herab-
zusetzen. Es sollte lediglich verhindert 
werden, dass sich Unternehmen durch 
eine organisatorische Aufgliederung in 
einzelne Betriebseinheiten der Beteili-
gungsrechte des Betriebsrats nach § 111 
BetrVG entziehen. Hiervon ausgehend,  
sprechen die besseren Gründe dafür, auch 
in Kleinbetrieben mit bis zu 20 Arbeitneh-
mern eine Betriebsänderung durch allei-
nigen Personalabbau nur dann anzuneh-
men, wenn hierdurch die Mindestzahl des 
§ 112a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BetrVG – sechs 
Arbeitnehmer – erreicht wird.
(BAG, Urteil vom 09.11.2010 – 1 AZR 
708/09)

Nachwirkung einer teilmitbestimm-
ten Betriebsvereinbarung
Betriebsvereinbarungen über finanzielle 
Leistungen des Arbeitgebers, die dieser 
ohne eine vertragliche oder sonstige 
rechtliche Verpflichtung erbringt, sind re-
gelmäßig teilmitbestimmt. Während der 
Arbeitgeber den Dotierungsrahmen mit-
bestimmungsfrei vorgeben kann, bedarf 
es für die Ausgestaltung, also für den Ver-
teilungs- und Leistungsplan, nach § 87 

Justitia hält stetig Neues aus dem Arbeitsrecht bereit
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Abs. 1 Nr. 10 BetrVG der Zustimmung des 
Betriebsrats. Die Nachwirkung derart teil-
mitbestimmter Betriebsvereinbarungen 
hängt im Fall ihrer Kündigung durch den 
Arbeitgeber davon ab, ob die finanziellen 
Leistungen ersatzlos beseitigt oder ledig-
lich reduziert werden sollen. 

Will ein Arbeitgeber mit der Kündigung 
einer teilmitbestimmten Betriebsverein-
barung seine finanziellen Leistungen 
vollständig und ersatzlos einstellen, tritt 
keine Nachwirkung ein. Bei einer voll-
ständigen Einstellung der Leistungen ver-
bleiben keine Mittel, bei deren Verteilung 
der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 
BetrVG mitzubestimmen hätte. Sinn der 
Nachwirkung nach § 77 Abs. 6 BetrVG ist 
– zumindest auch – die Wahrung betriebs-
verfassungsrechtlicher Mitbestimmungs-
rechte. Sind solche nicht betroffen, bedarf 
es der Nachwirkung nicht. Will der Ar-
beitgeber seine finanziellen Leistungen 
nicht völlig zum Erlöschen bringen, son-
dern mit der Kündigung einer Betriebs-
vereinbarung nur eine Verringerung des 
Volumens der insgesamt zur Verfügung 
gestellten Mittel und zugleich eine Verän-
derung des Verteilungsplans erreichen, 
wirkt die Betriebsvereinbarung nach. In 
diesem Fall verbleibt ein Finanzvolumen, 
bei dessen Verteilung der Betriebsrat nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG mitzubestimmen 
hat. Das vom Arbeitgeber einmal zur Ver-
fügung gestellte Finanzvolumen wird da-
durch nicht unabänderlich festgeschrie-
ben. Vielmehr müssen die Betriebsparteien 
oder im Konfliktfall die Einigungsstelle 
das vom Arbeitgeber noch zur Verfügung 
gestellte Finanzvolumen als mitbestim-
mungsfreie Vorgabe zugrunde legen.

Ist ein Arbeitgeber nicht tarifgebunden, 
kann er – kollektivrechtlich – das gesamte 
Volumen der von ihm für die Vergütung 
der Arbeitnehmer bereitgestellten Mittel 
mitbestimmungsfrei festlegen und für die 
Zukunft ändern. Mangels Tarifbindung 
leistet er in diesem Fall sämtliche Vergü-
tungsbestandteile ohne hierzu normativ 
verpflichtet zu sein. 

Da das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 
bei fehlender Tarifbindung des Arbeitge-
bers nicht durch den Tarifvorbehalt in § 87 
Abs. 1 Eingangshalbsatz BetrVG ausge-
schlossen ist, hat der Arbeitgeber aber bei 

einer Änderung der bisher geltenden Ent-
lohnungsgrundsätze die Zustimmung des 
Betriebsrats einzuholen. Will der nicht ta-
rifgebundene Arbeitgeber in Vergütungs-
bestandteile eingreifen, die Teil einer be-
trieblichen Vergütungsordnung sind, bei 
deren Aufstellung und Veränderung der 
Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG 
mitzubestimmen hat, kann eine solche 
Maßnahme nur mit seiner Zustimmung 
oder einer sie ersetzenden Entscheidung 
einer Einigungsstelle (§ 87 Abs. 2 BetrVG) 
getroffen werden. Eine Änderung der Ver-
gütungsstruktur liegt regelmäßig vor, 
wenn nur einer der mehreren Bestandteile, 
aus denen sich die Gesamtvergütung zu-
sammensetzt, gestrichen, erhöht oder ver-
mindert wird.

Allerdings muss ein nicht tarifgebundener  
Arbeitgeber, der über die Einführung einer 
zusätzlichen Vergütung und ihres Leis-
tungszwecks ohne Beteiligung des Be-
triebsrats entscheiden kann, auch die Mög-
lichkeit haben, sie vollständig zu beseitigen. 
Andernfalls könnte  der Arbeitgeber mit 
den Mitteln des Kollektivrechts zur Beibe-
haltung einer finanziellen Leistung  ge-
zwungen werden, über deren Einführung 
er mitbestimmungsfrei entscheidet. Daher 
kann der nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
eine in einer Betriebsvereinbarung gere-
gelte finanzielle Leistung, die er, ohne 
hierzu verpflichtet zu sein, gewährt, durch 
die Kündigung dieser Betriebsvereinba-
rung beseitigen, wenn er in Zukunft für 
den von ihm festgelegten Leistungszweck 
keine Mittel mehr bereitstellen will. Die 
Einstellung unterliegt auch dann nicht 
dem Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG, wenn der Wegfall der zuvor 
gewährten Leistung einen kollektiven Tat-
bestand betrifft, weil hinsichtlich der Ver-
gütung die Verteilungsgerechtigkeit unter 
den zuvor anspruchsberechtigten Arbeit-
nehmern betroffen ist.

Aufgrund der fehlenden Bereitschaft des 
Arbeitgebers zur Fortführung der bishe-
rigen Leistung fehlt es an einem Vergü-
tungsvolumen, das Gegenstand einer ver-
teilenden Entscheidung sein könnte. Dies 
setzt allerdings voraus, dass über diese 
Leistung eine gesonderte Betriebsverein-
barung abgeschlossen ist und der Arbeit-
geber die Einstellung des darin geregelten 
Vergütungsbestandteils in eindeutiger 
Form zum Ausdruck bringt.

Da die Nachwirkung einer solchen teil-
mitbestimmten Betriebsvereinbarung 
ausschließlich vom Willen des Arbeitge-
bers abhängt, die dort geregelte Leistung 
auch zukünftig zu erbringen, ist es aus 
Gründen der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit geboten, dass sich der Arbeit-
geber hinsichtlich der zusätzlichen Leis-
tung festlegt. Der Arbeitgeber muss 
eindeutig erklären, ob und gegebenen-
falls in welcher Höhe nach dem Ablauf 
der Kündigungsfrist für den bisherigen 
Leistungszweck Mittel zur Verfügung ste-
hen. Will der Arbeitgeber lediglich das Fi-
nanzvolumen unter Beibehaltung des bis-
herigen Verteilungsplans reduzieren, hat 
er dies gleichermaßen mitzuteilen. Nur so 
können der Betriebsrat und die betroffe-
nen Arbeitnehmer die Weitergeltung der 
bisher durch Betriebsvereinbarung gestal-
teten finanziellen Leistungen rechtssicher 
beurteilen, während andererseits der Ar-
beitgeber angehalten wird, sich mit den 
Auswirkungen seiner Entscheidung auf 
das betriebliche Zusammenleben ausein-
anderzusetzen. Eine Nachwirkung nach 
§ 77 Abs. 6 BetrVG tritt nicht ein oder ent-
fällt, wenn nach den Angaben des Arbeit-
gebers ein Mitbestimmungsrecht nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG nicht in Betracht 
kommt. Der Arbeitgeber ist daher gehal-
ten, sich entweder gegenüber dem Be-
triebsrat oder gegenüber den Arbeitneh-
mern zu seinen Vorstellungen über das 
weitere Schicksal der bisher in der Be-
triebsvereinbarung ausgestalteten Leis-
tung zu erklären, wenn er den Eintritt der 
Rechtsfolgen aus § 77 Abs. 6 BetrVG ver-
meiden will. Diese Angaben können be-
reits mit der Kündigung der Betriebsver-
einbarung verbunden werden. Es ist 
jedoch ausreichend, wenn die Mitteilung 
später erfolgt. Bis zu deren Zugang wirkt 
der Inhalt einer teilmitbestimmten Be-
triebsvereinbarung allerdings weiter.
(BAG, Beschluss vom 05.10.2010 – 1 ABR 
20/09)

Dr.jur. Hans-Otto 
Blaeser
Frechen
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